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Hinweis: Diese Auszüge aus dem Unlauterer-Wettbewerbs-Gesetz sind nicht 

die amtliche Fassung. Diese finden Sie nur im österreichischen 

Bundesgesetzblatt. 

 

 
 

Unlauterer-Wettbewerbs-Gesetz (UWG) 

 
 

I. Abschnitt 
 

Zivilrechtliche und strafrechtliche Bestimmungen  
 
 

1. Handlungen unlauteren Wettbewerbes  
 
 

 

§ 10 UWG Bestechung von Bediensteten oder Beauftragten 

 (1) Wer im geschäftlichen Verkehr zu Zwecken des Wettbewerbes dem Bedienste-
ten oder Beauftragten eines Unternehmens Geschenke oder andere Vorteile an-
bietet, verspricht oder gewährt, um durch unlauteres Verhalten des Bediensteten 
oder Beauftragten bei dem Bezug von Waren oder Leistungen eine Bevorzugung 
für sich oder einen Dritten zu erlangen, ist vom Gericht mit Freiheitsstrafe bis zu 
drei Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 180 Tagessätzen zu bestrafen. (BGBl. 
Nr. 120/1980, Art. I Z 4)  

(2) Die gleiche Strafe trifft den Bediensteten oder Beauftragten eines Unternehmens, 
der im geschäftlichen Verkehr Geschenke oder andere Vorteile fordert, sich ver-
sprechen lässt oder annimmt, damit er durch unlauteres Verhalten einem ande-
ren beim Bezug von Waren oder Leistungen im Wettbewerb eine Bevorzugung 
verschaffe.  

(3) Die Abs. 1 und 2 sind nicht anzuwenden, wenn die Tat nach anderen Bestim-
mungen mit gleicher oder strengerer Strafe bedroht ist. (BGBl. Nr. 120/1980, Art. 
I Z 5)  

(4) Die Verfolgung findet nur auf Verlangen eines nach § 14 erster Satz zur Geltend-
machung des Unterlassungsanspruches Berechtigten statt. (BGBl. Nr. 74/1971, 
Art. I Z 5) 

 

 


